30. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass über die Zuordnung bestimmter Luftdruck- oder Gaswaffen und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen
(Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)
Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- den Königlichen Erlass vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition und des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (Belgisches Staatsblatt vom 27. April 2007),

- den Königlichen Erlass vom 9. Juli 2007 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (Belgisches Staatsblatt vom 2. Dezember 2008).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 

30. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass über die Zuordnung bestimmter Luftdruck- oder Gaswaffen und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen [...]

[Überschrift abgeändert durch Art. 8 Abs. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]
KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - [...]

[Art. 1 aufgehoben durch Art. 8 Abs. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]

Art. 2 - [Die Artikel 5, 7 und 19 Nr. 2 des Waffengesetzes finden Anwendung auf Nicht-Feuerwaffen. Die Überlassung dieser Waffen kann nur auf Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses des Erwerbers erfolgen.]

[Art. 2 aufgehoben durch Art. 8 Abs. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und wieder aufgenommen durch Art. 3 des K.E. vom 9. Juli 2007 (B.S. vom 2. August 2007)]

Art. 3 - Nachgebildete Kurzwaffen, kurze Repetierwaffen, halb- oder vollautomatische Kurzwaffen und kurze Wurfwaffen, mit denen Geschosse durch einen anderen Antriebsmechanismus als durch die Verbrennung von Pulver abgeschossen werden können, werden [...] der Kategorie der [erlaubnispflichtigen Feuerwaffen] zugeordnet, wenn die auf 2,5 m von der Laufmündung gemessene kinetische Energie des Geschosses mehr als 7,5 Joule beträgt.


Kurzwaffen, die für das Sportschießen entworfen worden sind, bleiben dagegen der Kategorie der [frei verkäuflichen Waffen] zugeordnet, wenn sie folgende Merkmale aufweisen:


1. Visierlänge von mehr als 300 mm,


2. Gesamtgewicht von mehr als 1 kg,


3. Visiereinrichtung mit mindestens einem seitlich oder der Höhe nach verstellbaren Visier,


4. Kaliber 4,5 mm (.177),


5. Einsteckmagazin oder festes Magazin mit einer Kapazität von höchstens fünf Schüssen.

[Art. 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 8 Abs. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 2 einleitende Bestimmung durch Art. 8 Abs. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


Art. 4 - [Die Artikel 5, 10 bis 13 und 17 bis 19 des Waffengesetzes finden Anwendung auf die in Artikel 3 Absatz 1 erwähnten Waffen.


Die Artikel 5 und 19 des Waffengesetzes finden Anwendung auf die in Artikel 3 Absatz 2 erwähnten Waffen.


Die Überlassung all dieser Waffen kann nur gegen Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses des Erwerbers erfolgen.]

[Art. 4 ersetzt durch Art. 8 Abs. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]
KAPITEL II - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen

Art. 5 - In den Königlichen Erlass vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen wird ein Artikel 3bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 3bis - Unter die Kategorie der Sammlerwaffen fallen ebenfalls nachgebildete Waffen, mit denen keine Geschosse abgeschossen werden können und die nicht in Artikel 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 11. Januar 1995 zur Zuordnung bestimmter Alarmwaffen zur Kategorie der Verteidigungswaffen erwähnt sind."

Art. 6 - In Artikel 4 desselben Erlasses werden die Wörter "Die Artikel 2 bis 8" durch die Wörter "Artikel 14bis Nr. 2 des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 1991, und die Artikel 2 bis 8 und 25 § 1 Absatz 1" ersetzt.

KAPITEL III - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. Januar 1995 zur Zuordnung bestimmter Alarmwaffen zur Kategorie der Verteidigungswaffen

Art. 7 - [Abänderungsbestimmungen]
KAPITEL IV - Aufhebungs- und Schlussbestimmungen

Art. 8 - Vorliegender Erlass findet keine Anwendung auf Spielzeug, das entworfen worden ist, um von Kindern unter vierzehn Jahren zum Spielen benutzt zu werden, oder die offenkundig dazu bestimmt ist.


Er findet ebenfalls keine Anwendung auf Schleudern im Sinne von Artikel 1 Nr. 2 des Königlichen Erlasses vom 9. August 1980, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 30. März 1983.


Art. 9 - Der Königliche Erlass vom 16. März 1967 zur Zuordnung bestimmter Luftdruck- oder Gaswaffen zur Kategorie der Verteidigungswaffen wird aufgehoben.


Art. 10 - Artikel 4 § 1 Nr. 2 und Artikel 6 treten am ersten Tag des sechsten Monats nach dem Monat, in dem vorliegender Erlass im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird, in Kraft.


Art. 11 - Unser Vizepremierminister und Minister der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten und Unser Vizepremierminister und Minister des Innern und des Öffentlichen Dienstes sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

